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Antrag 
 

 

Betrifft: Petition für ein Verkaufsverbot von Feuerwerkskörpern an Privatpersonen  

 

Obwohl die Verwendung von Feuerwerkskörpern im Ortsgebiet, in der Nähe zu 
Krankenanstalten, Kinder-, Alters- und Erholungsheimen, Kirchen, Gotteshäusern sowie 
Tierheimen und Tiergärten, bei und in unmittelbarer Nähe von Sportveranstaltungen, innerhalb 
bzw. in unmittelbarer Nähe zu größeren Menschenansammlungen, in der Nähe von Tankstellen 
und anderen leicht entzündlichen oder explosionsgefährdeten Gegenständen, Anlagen und Orten 
ganzjährig verboten ist, wird gerade zu Silvester dieses Verbot in einem scheinbar immer größer 
werdenden Ausmaß missachtet.  
 
Es gibt zahlreiche gute Gründe für den Verzicht auf Feuerwerkskörper: 

 Das Leid, das dadurch jedes Jahr besonders für Mensch und Tier hervorgerufen wird 

 Hohe Feinstaubbelastung in der Silvesternacht 

 Unfälle, schwere Verletzungen und Todesfälle durch Sprengkörper 

 Müll 

 Schäden durch Brände und Sachbeschädigung durch das Zünden von Feuerwerkskörpern 
 

Gesetzlich ist der Verkauf von Feuerwerkskörpern an Privatpersonen durch eine Kategorisierung 
nach Alter geregelt, wobei Feuerwerkskörper der Kategorie F4 (Feuerwerksbomben, 
Fächersonnen, Fontänen, Feuertöpfe … ) nur an Personen ab 18 Jahren mit Fachkenntnis 
verkauft werden dürfen.  
Gerade zu Silvester ist aber jedes Jahr klar ersichtlich, dass Teile der Bevölkerung nicht 
verantwortungsvoll mit Feuerwerkskörpern umgehen können und jedes Jahr dadurch offenbar 
mehr Leid als Freude hervorgerufen wird.  
 
Ich stelle daher namens des KPÖ-Gemeinderatsklubs folgenden  

 

Antrag 
 

Der Bundesgesetzgeber wird mittels Petition durch den Grazer Gemeinderat aufgefordert, 

ein Verbot des Verkaufs von Feuerwerkskörpern an Privatpersonen zu erlassen.  


